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Betreff 
 
Bericht zum aktuellen Stand des Masterplan Urbane Mitte 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
NRW.URBAN erarbeitet derzeit den Bericht zur Masterplanung entsprechend der Gliede-
rung, die dem Ausschuss in seiner 4. Sitzung im September 2010 vorgestellt wurde. Der 
Entwurf dieses Berichtes wird Anfang Februar der Verwaltung zur Abstimmung vorliegen, 
so dass er nach Vorstellung und Diskussion in der Lenkungsgruppe und Einarbeitung ge-
wünschter Änderungen und/oder Ergänzungen in der Märzsitzung dem Zentrumsausschuss 
vorgestellt werden kann. 
 
Der Bericht wird münden in ein Kapitel: ‚Schlussfolgerungen zu Planungs- und Entschei-
dungserfordernissen’ sowie ‚Ausblick auf die nächsten erforderlichen Schritte zur Umset-
zung der Masterplanung’. NRW.URBAN wird in der Sitzung diese Schlussfolgerungen skiz-
zieren und die verschiedenen Handlungsfelder für Planung und Politik zur Umsetzung des 
Masterplans benennen. 
 
In Vertretung 
 
 
 
Rainer Gleß 
Erster Beigeordneter 
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Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf       €. 
 

  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan       zur Verfügung. 
 

  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 
  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 
 


